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ProvLnzialvlatt
d e r badischen Pfalzgrafschast

N 'oig, Mittwochs den aten November 1803.

prsrinzial » Verordnung .

Zweite Beilage zum Syiiodalrrzcß für 1802 .

Instru - krion für diejenige Personen , welche
so eben gestorbene Menschen zu behände !»
pflegen- , >m> leztere vor dem- Lebend-igbegraben
zu sichern , und über deren Beobachtung
Pfarrer Mio Mößuer zu wachen habe ».

D >-_ ^ leienkgen Personen , welche die Tobten

gleich von dein Augenbllk des Hinscheideus an
bis zu ihrer Beerdigung zu behandeln haben ,
müßen folgende Regeln dabei me arrßer Acht
laßen r

1 ) Sollen ve» eben Hingeschiedenen die Au¬
gen nicht unsanft oder mlt Gewalt zuge -
tzrükt , noch die Hände mühsam zusam¬
mengefaltet , vielweniger die untere
Kinnlade fest gegen den obern Kiefer an -
» evrückt , oder wohl gar mit einer Binde
fest hlnanfgebundrn werden .

2) Darf Vas Gesicht nicht mit schweren
stark nassen Tüchern bedekt , oder der
Unterleib mit Steinen , Eisen n . s. w.
beschwert werden .

g) Die so eben Gestorbenen nmß man we¬
nigstens 4 Stunden lang ganz ruhig und
unangerührt aus ihrem Lager liegen laßen ,
tzhnen das Hauprkissen nicht unter dem
Kopf hervorzlehrn , und sie nach Verfluß von
vier , oder , wo es sich thun laßt , auch erst nach
mehrern stunden an einen temperiere » Ort
bringen und dort

4 ) vorzüglich sanft und so hlnlegen , daß
- er Kopf ungleich höher zu ttegeu kommt ,
«IS der übrige Körper , oder doch wenigstens
« ie niedriger . Sollte jedoch

5) ein geordneter Arzt oder Wundarzt , oder
ßrust eine sachverständige Person versichern

oder versichert haben , daß die Krankh it , am
welcher eine so eben verstorbene Perlon gelit¬
ten habe , sehr ansteckend, z. B . ein fauieS Fie¬
ber , ein Flekfieber , die bösartige Ruhr , höchst
schlimme Pocken u . s. w . gewesen ; so kann die
Leiche ohne Bedenken früher von ihrem Lager
weggebracht werden .

6} Wenn die Leiche eine hochschwan¬
gere , oder wahrend dem Gebühren leb¬
los gewordene Person istz so muß ohne
den mindesten Zeitverlust augenbllklich , wofern

- es nicht schon von den Verwandten besorgt
- worden ist , und , wenn allenfalls diese es nicht
zugebcn wollten , auch gegen ihren Willen für

i schleunige Herberruftnig eines Accouchenrs ge¬
sorgt werden , damit dieser die zur etwalgerr
Reitung der Leibesfrucht nöthigen Vorkehrun¬
gen treffen könne.

, 7) In allen und jeden Fallen , wo man
hört , daß sich die verstorberre Person zuvor
wohlbesunden hat , und plözlich , oder
nach einer leichten kurzen Anwandlung von
Uebelbefinden leblos geworden fty , muß dar¬
auf gedrungen werden , daß aisobald ein Arzt
oder Wundarzt hcrbcigerusen werde . Eben
dieses soll auch geschehen ,

8 ) wenn man weiß , daß die leblose Person
zuvor mit der fallenden Sucht , Mut »
cerwehe und heftigen Krämpfen be¬
haftet , ober zu öfter« t le fe » O h n m a ch t e »
geneigt gewesen , oder vom Schlag oder
Blitz gerührt , oder unter einem heftigen
Blutsturz entseelt worden sey , welches '
dann auch

9.) gilt , wenn man starken Verdacht hat ,
daß der Verstorbene durch Gift , Erstik -
kung im Kohle » dampf , oder sonst auf
eine gewaltsame Art ums Leben gekom¬
men sey ;



10 ) Desgleichen soll man den Arzt , «der
Wundarzt hcrbelrufen , wenn man wahr¬
nimmt , daß der angeblich Tobte noch «ine
frische , rothe , gar nicht blasse Leichen¬
farbe , auch noch starken Glanz in den
Augen har , und die Glieder alle biegsam
sind , oder wenn noch gar einige Spur von
Herzschlag auf der linken Seite der Brust ,
« der ei» seufzendes Athemholen wahrge -
noinmen wird .

11 ) Könnte auch in allen Nro « 7. — 10 .
gemeldeten Fallen , wegen Entfernung des
Wohnorts des Arztes oder Wundarztes , ein
solcher nicht ohne allzu viele Zeitversäumnlß
oder Kosten herbeigerufen werden ; so soll man
sich alsdann an den nächsten Bader desfalls
wenden , oder wenigstens durch einen verstän¬
digen Mann des Orts nachstchende Versuche
machen laßen . Nämlich

12 ) um zu erforschen , ob noch einiges Le¬
ben in einem kürzlich denr Ansehen nach ver¬
storbenen Menschen sey , soll man bei jeder
solchen Leiche ( mit Ausnahme der Nro . 5 . be¬
zeichne « » Fälle , wo näwlichjemand an einer
leicht ansteckenden Krankheit gestorben ist ) fol¬
gende Proben machen ;

a ) der Leiche wird eine Untertasse oder
ein etwas tiefer Teller voll Wasser auf
die Brust gesezt . Bewegt sich nach eini¬
gem Stehen ( bet übrigens gänzlicher Ruhe
und Windstille um den Leichnam herum und
im ganzen Zimmer ) das Wasser auf seiner
Oberfläche , so ist noch eiistges Athemholen ,
folglich noch Leben zu vermuthcn ;

b) derselben wird ein vorher wohl trocken
abgewischter Spiegel vor den Mund ge¬
halten ; wenn dieser aniauft ; so ist noch Ver -
muthung deö Athemholens vorhanden .

e ) Dieses ist auch der Fall , wenn eine vor
den Mund gehaltene Pstaumfeder sich
bewegt ;

st ) Steigt die untere Kinnlade , nachdem
man sie mit der Hand von dem obern Kie¬
fer abwärts gegen die Brust gezogen hat , wie¬
der in die H ö h e ; so giebt auch dieses für noch
vorhandenes Leben Vermmhung .

iz ) Hat man nun einen oder den andern
Grund , um zu vermutheu , daß noch Leben
tm Körper seyn möge ; ( man vergleiche Rro .
11 . ) so muß , wo ti auch vorher nicht ge¬

schehen wäre , auf der Stelle nach einem Arzt
oder Wundarzt geschikt werden , bis zu dessen
Ankunft aber mag man folgendeMittel zur Wie¬
derbelebung anwenden :

a ) der leblosen Perön ihren Namen oder
die sonst 'am meisten gewohnte Familien -
benennung stark ins Ohr schreien ;

b ) das Gesicht wiederholt mit recht kal¬
tem Wasser bespritzen :

c ) starken Essig oder flüchtigen Salmiak¬
geist , wenn er bei der Hand wäre , unter
die Nase halten und die Schläfe damit
bestreichen ;

d ) die Fußsohlen mit wollenen Lappen
stark reiben ;

e ) Wasser von einer möglichen Höhe
tropfenweise auf die entbldöte Herz¬
grube der leblosen Person fallen laßen ;

k ) die Leiche muß bet allen diesen Ver¬
suchen mit dem Kopf etwas hoch gelegt
werden .

14 ) Wenn die zum Liegenbleibeo festge «
sezte Zeit ( Nro . 3 . ) verstrichen ist , und die
Leiche von dem Sterbelager an einen ander »
Ort gebracht werden soll ; so muß dafür ge¬
sorgt werden , daß dieses mir aller Sorgfalt
und Behutsamkeit geschehe , die Leiche hin¬
länglich bedekt sey . und nicht mir dem
Kopf niedriger , als mit de « Füßen ge¬
tragen werde .

15 ) Jede Leiche muß bis zur Begrabmß ,
täglich wenigstens dreimal genau be -
sichtigt . und des Nachts bewacht werden .

ib ) Wenn die Leich« in den Sarg gelegt
worden ist , wobei die Nro . 3 . und 4 . angege¬
bene Vorsicht zu beobachten ist ; so muß der
Deckel nicht darauf gelegt , überhaupt der
Sarg erst kurz vorder Beerdigung zuge ,
macht , und unmittelbar vor der Einlenkung
auf dem Gottesacker noch einmal geöffnet ,
und ob keine Veränderung des Leichnams wahr¬
zunehmen sey , beobachtet werden , wenn nicht
die Person an einer der Nro . 5 . bemerkte »
auSgenommenen ansteckenden Krankheiten ge¬
storben ist .

17 ) Sind alle diese Vorsichtsregeln genau
beobachtet und keine derselben verabsäumt wor¬
den ; so kann die Leiche nach Verfluß von
4S Stunden begraben werden .



Ausnahm«« hiervon sind :
a) Wenn besonders in dem Nro. 5, ange¬

gebenen Falle , wo ansteckende Krankheiten
den Tod verursacht haben , die Leiche vor
Abfluß der 48 Stunden starke Zeichen der
angelnden Verwesung zeigte , wo , sobald
diese eintreten , ohne Gefahr die Beerdigung
sogleich geschehen konnte , und man alsdann ,
zumal da , wo Enge des Raums macht , daß
Lebende viel um den Tobten sepn müßen , viel¬
mehr damit zu eilen hätte.

Ein umgekehrter Fall der Ausnahme wäre
der , wenn

b) gegen die 48 Stunden an einem
Ort , wo warme oder doch gemäßigteLuft ist ,
eine Leiche noch gar keine Veränderung
und Zeichen der Fäulmß verspüren ließe , wo
mit der Beerdigung eingehalten , und sogleich
dem nächsten Arzt oder Wundarzt davon die
Anzeige geschehen müßte.

Signatum KarlSrul)« in Lonsilio Lccle-
fiaftico den Ziten Marz 180s .

Kauf « Anträge .
Auf Anstehen der betheiligten Gläubiger hat

man die läk. C. jo . Nr, 10 . gelegene Behau¬
sung des Hvfkammer - Revisors Weiß dahier ,
unter sehr vortheilhasten Bedlngnlssen , be an¬
ders aber , daß dir Halste des Kauffchtilings
gegen erste gerichtliche Hypothek stehen blei¬
ben könne , aus der Hand zu verkaufen be¬
schlossen ; wesfalls sich die allenfallsigeLieb¬
haber bei dem Debltkommissario kurfürstlichen
Hofrathe» , Freiherrn von Weiler , zu melden
haben. Mannheim den 2410« Oktober 1803.
Don kurfürstlich badisch rl>einpsälzischer Hof¬

gerichts - KommißionS wegen .
Weller.

Bis den 7teu künftigen MonatS November
Morgens frühe um 9 Uhr , und so die folgende
Tage , laßen die Erben der verstorbenen Hof¬
kammerrath Franckin zu Dossenheim verschie¬
dene Mobilicnstück« , wie auch Malereyen und
Kupferstiche zu gedachten Dossenheim , gegen
gleich baare Bezahlungöffentlich versteigern ,
welches den Steiglustigen andurch bekannt ge¬
macht wird , um sich aus besagten Tag, Stund
und Ort einzufinden ; auch können Liebhaber
die Malerei und Kupferstiche in dieser Zeit aus
freyer Hand kaufen. Dossenheim den 41m
Oktober i8oz.

Pacht « Anträge .
In Gefolg ergangener höchster Verfügung

des kurfürstlich hochprelsltchrn Hofrathskolle-
giums zu Mannheim , wird das dahlesige in
euer schönen fruchtbaren Gegend gelegene
herrschaftliche Kammergut , bestehend in 2 c
Morgen 2 Vrtl. rz Ruthen Gras - und
Baumgarten , 45 Morg . 1 Vrtl. 19! Ruthen
Wiefen , 402 Morg . 3 Vrtl. 1 Ruth . Aecker in
allen z Zellgen , und l Morgen Weinberg,
samt der mH 300 Slük Altvieh beschlagenwer¬
den könnenden herrschaftlichen Schäferei und
denen dazu gehörigen wohlelngerlchteten und
geräumigen,, im Ort selbst liegenden Wirth -
fchafts - Gebäuden künftigen lgten November
d . I . , unter Zulaßung der Wiedertäufer, an«
verwejt auf >2 Jahre lang , von Georgli nächst»
künftigen Jahres 1804 an , wo der dermalige
Pacht zu Ende gehet, aufö neue , unter Vor¬
behalt höchster Genehmigung, mittels Stei¬
gerung in Bestand begeben werden ; es wird
daher solches anmit öffentlich bekannt gemacht ,
und die Liebhaber eingeladen , das Kammergut
und Zugehdrde vorerst einzusehen , unddieBe-
olognisse bei Amt dahier zu vernehmen , an
dem Berste gerungstag selbst aber sich vor eben
vieser Stelle Vormittags um 9 Uhr elnzufin»
de» , ihre Gebvkhe abzulegrn , und sich zugleich
wegen ihrem Lebenswandel und Vermögens-
umständen mit einem obrigkeitlichen Attestat
zu legttimiren . Verordnet bei Amt MünzeS«
Helm den 24« » Oktober (803.

G . Posselt .
Durch einen Schreibfehler ward dl« Joseph

Niebergallische Gutsverstelgung vom Schwa -
benheimer Hwfe ln den vorder « Blätter» auf
den. Gen nächsten Monats November, welcher
ein Sonntag ist , angeküudet . Diese Berste »
gung wird nun auf den 7ten November Nach¬
mittags um 2 Uhr zu Schriesheim Im Wirths -
hause zum Hirsch vor sich gehen ; welches den
Steiglustigen näher hierdurch kund gemacht
wird. Heidelberg am 2zteu Oktober 1803 .

Kurfürstliches Amt.
F. Nestler.

Rettig.
Drenstnackricht .

Lerenilsimus Eledtor haben gnädigst ge¬
ruhet , den Plantage - Obmann Kall , als Obst¬
plantag« - Aufseher auf sämmtlichen Chausseen



, nd übrigen Gemrlndsplatzen zn erneuneu .
Mannheim den ijten Oktober 1803.

Kurfürstlich badische Hvfraths - Kanzlet.
Mannheimer Kirchenbuchs - Auszüge .

Gebohrne :
Den2Zten Oktober : Johann Joseph Jakob,

Water Hr. Joseph K . Schwämtetn , Platz-Ober »
lieutenank in Prag , K . Den 27ten : Anna
Katharina , Vater Joh . GeorgKügler, Beisaß ,
E . R . eod . Susann » Magdalena , Vater
Joh . Stephan Söllner , Beisaß, E . L . Den
28ten : Susann »,Vater Philipp Jakob Schaaf ,
Br . n Handelsmann , E . R . Den 29U » :
Friedrich Valthaiar,Vater Ernst Philipp Fries,
Handelsmann , E . R . eod, Maria Magda¬

lena , Vater Friedrich Krapp , Beisaß , E, L .
Den zote« : Karl Joseph , Vater Joh,Franz ,
Taglohner , K. *od , Anna Katharina, Vater-
Jakob Dbrschok , Br . und Schuhmacher, K.
«od. Barbara , Vater Joseph Iehemer , Ehi»
rnrgus , K. e ®d . Anna Barbara , Vater
Theobald Relsch, Br . » . Schuhmacher, E . R .
Im Monat Oktober ww de bet der jüdischenGe¬
meind« 2 Knaben und i Mädchen gebohren.

Gestorbene :
Den 2gt«n Oktober : EllsabethaSchwkndin,

#It77 J,,E L. Den abten rKatharinaHaud ,
«kt 5 I . . E . L. Den 27ten : Karl Gundal ,
«lt 44 I . , Jäger belTitl . Frecherrn v Hacke, K.
Den 28ten : Anna Maria Emmermännin, Wit¬
tib , alt 70 I . , K- eod . Anton Strauß , alt
52 I, , Taglbhner , K. eod . Jsaias Eurich ,
«lt 6pI . , kurfürstl. Umgelder , K. eod. Pe¬
ter Ritter , alt 75 I, , Beisaß, EL . Den 2ytcn :
Maria Elisabetha Scitzin , alt 38 I . , K .
Den zoten : Franz Nagel , alt 62 Jabr , K.

Fruchtpreise und V

Im Monat Oktober starb bet der jüdischenGe»
meinde 1 Knabe.

Verehettchte :
Den 2pten Oktober : Adam Klein, Neiik-

Gegrnschreiber , mit Eleonvra Prim , eod-,Anton Leberforg, Kanzlist , mit Karolina So¬
phia Saalbach . Den abten : Joh . Wilhelm
Bassermann , Br . u. Handelsmann , mit Sn »
sanna Elisabetha Frohn.

Heidelberger Kirchenbuchs - Auszüge .G e b 0 h r n e :
Den 22ten Oktober : Anna Katharina , Bater

Michael Buchenberger , Br . u . Handelsmaü, K,Den azten r Johann Adam, Bater August Fal»termann . Knrscherknecht , K. Den 2pten :
Franz Dominik und TheodorAugust .Awltiiiige,Barer Hr . Rath und Eheg. Registrator Frie¬
drich Karl Sevln , E . L . Den 26ten : Anna
Margaretha , Bater Jakob Lang . Beisaß , K.Den 28ten : Peter Joseph , Vater JosephSchwarz , Renovator , K . eod. Karolina Imliana Susanna , Vater Christian Adam Fries,Handelsmann , E . R .

Gestorbeu :
Den ryten Oktober : Georg David Ludwig,alt48J > ,E . L ,

Verehelichter
Den 2Zt«n Oktober : Georg Hieronnmus

Schmidt , Br , u. Zimmermanu , mit Anna
Rosrna Welschlu. eod . Sebastian Ley , Br ,u . Weingartner , mit Johanna Beyerbachin .eod. Jakob Rohrmann , Br . u . Schiffer , mit
Katharina Barbara Hornbergerin. eod,Martin Walter , Beisaß , mit der vcrwlttweten
Margaretha Malierin . Den 2pten : Joh ,
Aloys Lurcnberger , Beisaß, mit Eva Katha¬rina Walzin.
ktualienschatzung .

Monat Früchten per Mltr im MittelpreiS Brod Fleisch das Pfund -
Bier
die
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